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Corona-Info Stand 09. September 2020
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Liebe Verantwortliche in den Abteilungen,

liebe Sportlerinnen und Sportler,

die aktuelle Corona-Verordnung Sport wird mit Wirkung ab 14.09.2020 gedndert. Anderungen gibt es
insbesondere bei der GruppengréRe im Trainings- und Ubungsbetrieb.

Dennoch sind die von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen sind nach wie vor noch mit
gewissen Auflagen verbunden.

Fiir den Trainings- und Ubungsbetrieb gelten folgende Auflagen:

1. In Gruppen bis zu 20 Personen kénnen die fiir das Training oder die Ubungseinheit tiblichen
Sport-, Spiel- oder Ubungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen
Mindestabstands durchgefiihrt werden.

Ausnahmsweise darf die Gruppengrofle von 20 Personen (iberschritten werden, wenn

a) durch Beibehaltung eines individuellen Standorts oder durch eine entsprechende
Platzierung der Trainings- und Ubungsgerite der Mindestabstand von 1,5 Metern
durchgangig eingehalten werden kann,
oder

b) fiir die Durchfiihrung der Trainings- und Ubungseinheit eine gréRere Personenzahl
zwingend erforderlich ist.

2. Eine Durchmischung der Gruppen soll vermieden werden.

3. InSportarten, in denen durchgangig oder iiber einen ldngeren Zeitraum ein unmittelbarer
Kérperkontakt erforderlich ist, sind méglichst feste Trainings- oder Ubungspaare zu bilden.

4. Raumlichkeiten, die die Einhaltung des Mindestabstandes nicht zulassen, sind sie zeitlich
versetzt zu betreten und zu verlassen. Kérperkontakt, insbesondere Handeschiitteln oder
Umarmen, sind zu vermeiden.

5. Umkleiden und Duschen diirfen benutzt werden. Es ist jedoch sicherzustellen, dass ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten wird.
Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche MaR zu beschranken.

6. Vor- und Nachname der Teilnehmer sind auf beiliegendem Trainingsnachweis zu
dokumentieren und fiir einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren.

7. Fir jede Trainings- und UbungsmaRnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die
fiir die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist.

Generell gelten folgende Hygieneanforderungen:

1. Einhaltung des empfohlenen Mindestabstandes von 1,5 m,

2. die regelmaRige und ausreichende Liftung von Innenrdumen,



3. die regelmalige Reinigung von Oberflachen und Gegenstanden, die haufig von Personen
berthrt werden,

4. die Reinigung oder Desinfektion von Gegenstadnden, die bestimmungsgemal in den Mund
genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,

5. die regelmaRige Reinigung der BarfulR- und Sanitarbereiche,

6. das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht
wiederverwendbaren Papierhandtlichern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere
gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen,

7. den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,

8. Hinweis auf griindliches Handewaschen in den Sanitdranlagen.

Es gelten folgende Zutritts- und Teilnahmeverbote:

Personen,

1. diein Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2. die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und
Geschmacksstérungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen

ist ein Zutritt zu den Sportstatten sowie die Teilnahme am Trainings- und Ubungsbetrieb untersagt.

Reiseriickkehrer haben die jeweils aktuellen Quarantaneregelungen einzuhalten.

Erganzende Informationen des TSV Hiittlingen:

1. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sind wahrend des gesamten
Trainingsbetriebes die Regularien der Corona-VO Sport sowie der CoronaVO vom
23.06.2020 in der ab 06.08.2020 giiltigen Fassung einzuhalten. Die Corona-VO Sport vom 03.
September 2020 ist als Anlage beigefligt. Dariber hinaus sind fir die ausgelibten Sportarten
die Vorgaben der jeweiligen Fachverbdnde einzuhalten. Die jeweiligen Abteilungen haben
sich diesbezliglich tiber ihren Verband zu informieren.

2. Ausreichendes und materialvertragliches Desinfektionsmittel miissen die Abteilungen selbst
beschaffen.

3. Grundsatzlich gelten die reguldren Belegungsplane. Wir bitten die Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebs der Geschaftsstelle mitzuteilen.

4. Die Belegung des Sport- und Kulturzentrums Limeshalle / Birgersaal ist Gber die
Abteilungsleitung mit der Gemeindeverwaltung Hiittlingen abzustimmen.

5. Rechtzeitig vor Durchfiihrung von Sportwettkdampfen und Sportwettbewerben ist vom
jeweiligen Veranstalter ein Hygienekonzept auszuarbeiten und der Geschiftsstelle
vorzulegen.



6. Der TSV Hittlingen behalt sich vor, bei VerstolRen gegen die Bestimmungen einzelne
Sportlerinnen und Sportler oder Gruppen vom Trainingsbetrieb auszuschlieBen.

Umfassende Informationen stehen euch im Internet auch unter www.baden-wiirttemberg.de zur
Verflgung.

Wir wiinschen euch fiir das Training viel Spal3, viel Erfolg und einen verletzungsfreien Verlauf. Wir
alle hoffen, dass sich die aktuelle Lage schnell wieder entspannen wird und dass wir bald wieder auf
»Normalbetrieb” umstellen kdnnen.

Gerade in dieser schwierigen Zeit gilt es umso mehr, die wichtigen Tugenden des Sports — Respekt,
Fairness und vor allem Teamgeist — zu leben.

Bleibt gesund!

Mit sportlichen GriRen

Euer Vorstandsteam vom TSV Hiittlingen


http://www.baden-württemberg.de/

